
ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

Allgemeine Vertragsbedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anle-
gern und der SEB Master Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main, (nachstehend 
„Gesellschaft“ genannt), für die von der Gesellschaft aufgelegten Sondervermögen mit zusätz-
lichen Risiken, die nur in Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögen aufgestellten 
„Besonderen Vertragsbedingungen“ gelten. 

§ 1  Grundlagen 

1.  Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft und unterliegt den Vorschriften des 
Investmentgesetzes (InvG). 

2. Sie legt bei ihr eingelegtes Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem InvG zugelas-
senen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form von Son-
dervermögen an. Über die hieraus sich ergebenden Rechte der Anleger werden von ihr 
Urkunden (Anteilscheine) ausgestellt. 

§ 2  Depotbank 

1.  Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Depotbank; die Depotbank handelt unab-
hängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger. 

2.   Der Depotbank obliegen die nach dem InvG und diesen Vertragsbedingungen vorge-
schriebenen Aufgaben. Soweit einzelne Aufgaben der Depotbank und/oder andere Tä-
tigkeiten von einem Prime Broker wahrgenommen werden, enthalten die „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ hierzu weitere Angaben. 

§ 3  Fondsverwaltung 

1.   Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Namen 
für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
mannes. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Depot-
bank und ausschließlich im Interesse der Anleger und der Integrität des Marktes. 

2.   Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Vermö-
gensgegenstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig 
anzulegen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensge-
genstände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen. 

3.   Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen 
gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag 
eingehen. 

§ 4  Anlagegrundsätze 

1.  Die Gesellschaft bestimmt in den „Besonderen Vertragsbedingungen“, 

ó welche Vermögensgegenstände erworben werden dürfen; 

ó wie der Grundsatz der Risikomischung beachtet wird; 

ó ob, für welchen Zweck und in welchem Umfang für Rechnung des Sondervermö-
gens Geschäfte getätigt werden dürfen, die Derivate zum Gegenstand haben. 
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2.  Die „Besonderen Vertragsbedingungen“ müssen darüber hinaus mindestens eine der 
folgenden Bedingungen vorsehen: 

ó eine Steigerung des Investitionsgrades des Sondervermögens über grundsätzlich 
unbeschränkte Aufnahme von Krediten für gemeinschaftliche Rechnung der Anle-
ger oder über den Einsatz von Derivaten (Leverage), 

ó den Verkauf von Vermögensgegenständen für gemeinschaftliche Rechnung der 
Anleger, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum Sondervermögen 
gehören (Leerverkauf). 

3.  Die Gesellschaft kann sich bei der Auswahl der für das Sondervermögen anzuschaffen-
den oder zu veräußernden Vermögensgegenstände des Rates eines Anlageausschus-
ses bedienen. 

§ 5  Anlagegrenzen 

1.   Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im InvG und die in den „Allgemeinen und 
Besonderen Vertragsbedingungen“ festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu be-
achten. 

2.  Sofern die „Besonderen Vertragsbedingungen“ Anlagestrategien vorsehen, nach denen 
die Anlage in Unternehmensbeteiligungen zulässig ist, die nicht an einer Börse zugelas-
sen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, ist diese Anlage auf 30 % des 
Wertes des Sondervermögens beschränkt. 

§ 6  Darlehensgeschäfte, Pensionsgeschäfte 

1.   Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Wertpapier-
Darlehensgeschäfte als Darlehensgeber und Darlehensnehmer abschließen. Sofern in 
den „Besonderen Vertragsbedingungen“ nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Ge-
sellschaft Darlehen auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und Investmentanteile 
gewähren oder in Anspruch nehmen, sofern diese Vermögensgegenstände für das 
Sondervermögen erwerbbar sind. 

2. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Pensionsgeschäfte ab-
schließen. 

3.  Die Gesellschaft wird in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ mögliche Beschrän-
kungen für Darlehensgeschäfte und Pensionsgeschäfte vorsehen. 

§ 7  Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens in ein anderes 
Sondervermögen 

1.  Die Gesellschaft darf alle Vermögensgegenstände dieses Sondervermögens in ein an-
deres Sondervermögen übertragen oder alle Vermögensgegenstände eines anderen 
Sondervermögens in dieses Sondervermögen übernehmen, wenn 

a)  beide Sondervermögen von der Gesellschaft verwaltet werden, 

b)  die Anlagegrundsätze und –grenzen nach den Vertragsbedingungen für diese Son-
dervermögen nicht wesentlich voneinander abweichen, 
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c)  die an die Gesellschaft und die Depotbank zu zahlenden Vergütungen sowie die 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht wesentlich voneinander ab-
weichen, 

d)  die Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens zum Ge-
schäftsjahresende des übertragenden Sondervermögens (Übertragungsstichtag) er-
folgt, am Übertragungsstichtag die Werte des übernehmenden und des übertragen-
den Sondervermögens berechnet werden, das Umtauschverhältnis festgelegt wird, 
die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten übernommen werden und der 
gesamte Übernahmevorgang vom Abschlussprüfer geprüft wird und die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) die Übertragung der Vermö-
gensgegenstände, bei der die Interessen der Anleger ausreichend gewahrt sein 
müssen, genehmigt hat. Mit Zustimmung der Bundesanstalt kann ein anderer Über-
tragungsstichtag bestimmt werden. 

2.  Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis der Nettoinventarwerte des 
übernommenen und des aufnehmenden Sondervermögens zum Zeitpunkt der Über-
nahme. Die neuen Anteile des übernehmenden Sondervermögens gelten bei den Anle-
gern des übertragenden Sondervermögens mit Beginn des dem Übertragungsstichtag 
folgenden Tages als ausgegeben. Die Ausgabe der neuen Anteile gilt nicht als Tausch. 
Die ausgegebenen Anteile treten an die Stelle der Anteile an dem übertragenden Son-
dervermögen. 

3.  Absatz 1 Buchstabe c gilt nicht für die Zusammenlegung einzelner Sondervermögen zu 
einem einzigen Sondervermögen mit unterschiedlichen Anteilklassen, in diesem Fall ist 
statt des Umtauschverhältnisses nach Abs. 2 der Anteil der Anteilklasse an dem Son-
dervermögen zu ermitteln. 

4.  Die vorstehend unter Absatz 1 Buchstabe b und c aufgeführten Voraussetzungen gelten 
nicht für Spezial-Sondervermögen. Eine Genehmigung gemäß Absatz 1 Buchstabe d 
der Bundesanstalt ist nicht erforderlich, jedoch müssen die Anleger der Übertragung 
und gegebenenfalls der Wahl eines anderen Übertragungsstichtags als dem Geschäfts-
jahresende des übertragenden Sondervermögens zustimmen. 

§ 8  Anteilscheine 

1.  Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über einen Anteil oder eine Mehrzahl 
von Anteilen ausgestellt. 

2.  Die Anteile können verschiedene Rechte insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwen-
dung, des Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der Währung des Anteil-
wertes, der Verwaltungsvergütung oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklas-
sen) haben. Die Einzelheiten sind in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ festgelegt. 

3.  Die Anteilscheine tragen mindestens die handschriftlichen oder vervielfältigten Unter-
schriften der Gesellschaft und der Depotbank. Darüber hinaus weisen sie die eigenhän-
dige Unterschrift einer Kontrollperson der Depotbank auf. 

4.  Die Anteile sind übertragbar. Mit der Übertragung eines Anteils gehen die in ihm ver-
brieften Rechte über. Der Gesellschaft gegenüber gilt in jedem Falle der Inhaber des 
Anteils als der Berechtigte. 

5.  Sofern die Rechte der Anleger bei der Errichtung des Sondervermögens oder die Rech-
te der Anleger einer Anteilklasse bei Einführung der Anteilklasse nicht in einer Globalur-
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kunde, sondern in einzelnen Anteilscheinen oder in Mehrfachurkunden verbrieft werden 
sollen, erfolgt die Festlegung in den „Besonderen Vertragsbedingungen“. 

§ 9  Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Rücknahmeaussetzung 

1.  Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Soweit Beson-
derheiten für die Ausgabe von Anteilen bestehen, werden diese in den „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ geregelt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von An-
teilen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 

2.  Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Depotbank oder durch Vermittlung Dritter 
erworben werden. 

3.  Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für 
Rechnung des Sondervermögens zurückzunehmen. Die „Besonderen Vertragsbedin-
gungen“ können vorsehen, dass die Rückgabe von Anteilen nur an bestimmten Termi-
nen zulässig ist. Der Rückgabe muss in den Fällen des Satzes 2 eine fristgebundene 
und unwiderrufliche Rücknahmeerklärung vorausgehen. Rücknahmestelle ist die De-
potbank. 

4.  Der Gesellschaft bleibt vorbehalten, die Rücknahme der Anteile auszusetzen, wenn au-
ßergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der 
Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. 

5.  In den „Besonderen Vertragsbedingungen“ sind alle weiteren Voraussetzungen und Be-
dingungen der Kündigung und Auszahlung von Anteilen aus dem Sondervermögen ge-
gen Rückgabe der Anteile anzugeben. 

§ 10  Ausgabe- und Rücknahmepreise 

1.  Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile wird der Wert der zu 
dem Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände (Inventarwert) zu den in 
den „Besonderen Vertragsbedingungen“ genannten Zeitpunkten ermittelt, jedoch min-
destens einmal im Kalendervierteljahr, und durch die Zahl der umlaufenden Anteile ge-
teilt (Anteilwert). Werden gemäß § 8 Absatz 2 unterschiedliche Anteilklassen für das 
Sondervermögen gebildet, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis 
für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln. Die Bewertung der Vermögensgegenstän-
de erfolgt gemäß den Grundsätzen für die Kurs- und Preisfeststellung, die im InvG und 
den auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen genannt sind. 

2.  Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert zuzüglich eines in den „Besonderen Ver-
tragsbedingungen“ gegebenenfalls festgesetzten Ausgabeaufschlags. Der Rücknahme-
preis entspricht dem Anteilwert abzüglich eines gegebenenfalls in den „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ festgesetzten Rücknahmeabschlags. Sofern vom Anleger außer 
dem Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag sonstige Kosten zu entrichten sind, 
ist deren Höhe und Berechnung in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ anzugeben. 

3.  Die Ausgabe der Anteile erfolgt zum Ausgabepreis, der nach Ordereingang zu den in 
Absatz 1 genannten Zeitpunkten festgestellt wird. 
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§ 11  Kosten 

In den „Besonderen Vertragsbedingungen“ werden die Aufwendungen und die der Gesell-
schaft, der Depotbank und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem Sondervermögen be-
lastet werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist bei Publikums-
Sondervermögen in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ darüber hinaus anzugeben, nach 
welcher Methode, in welcher Höhe und auf Grund welcher Berechnung sie zu leisten sind. 

§ 12  Rechnungslegung 

1.  Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Sondervermögens erstellt 
die Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung 
gemäß § 44 Abs. 1 InvG. 

2.  Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres erstellt die Gesellschaft für 
Publikums-Sondervermögen einen Halbjahresbericht gemäß § 44 Abs. 2 InvG. 

3.  Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermögens während des Geschäftsjahres 
auf eine andere Kapitalanlagegesellschaft übertragen, so hat die Gesellschaft auf den 
Übertragungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an ei-
nen Jahresbericht gemäß § 44 Abs. 1 InvG entspricht. 

4.  Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Depotbank und weiteren Stellen, die im 
Verkaufsprospekt anzugeben sind, erhältlich. 

5. Die in Absatz 1 und 2 genannten Fristen sowie Absatz 4 finden bei Spezial-
Sondervermögen keine Anwendung. 

§ 13  Kündigung und Auflösung des Sondervermögens 

1.  Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sondervermögens mit einer Frist von mindes-
tens sechs Monaten durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die Kündigung der 
Verwaltung von Spezial-Sondervermögen kann frist- und formlos gegenüber den Anle-
gern erfolgen. 

2.  Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das Son-
dervermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das Verfügungsrecht über das Sonder-
vermögen auf die Depotbank über, die es abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen 
hat. Für die Zeit der Abwicklung kann die Depotbank die der Gesellschaft zustehende 
Vergütung beanspruchen. Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Depotbank 
von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer anderen Kapitalanlagegesell-
schaft die Verwaltung des Sondervermögens nach Maßgabe der bisherigen Vertrags-
bedingungen übertragen. Die Übertragung im Sinne des Satzes 4 von Spezial-
Sondervermögen bedarf keiner Genehmigung durch die Bundesanstalt. 

3.  Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 38 
InvG erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG entspricht. 
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§ 14  Änderungen der Vertragsbedingungen 

1.  Die Gesellschaft kann die Vertragsbedingungen ändern. 

2.  Änderungen der Vertragsbedingungen, mit Ausnahme der Regelungen zu den Aufwen-
dungen und den der Gesellschaft, der Depotbank und Dritten zustehenden Vergütun-
gen, die zu Lasten des Sondervermögens gehen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 InvG), bedürfen 
der vorherigen Zustimmung durch die Bundesanstalt. Soweit die Änderungen nach Satz 
1 Anlagegrundsätze des Sondervermögens betreffen, bedürfen sie der vorherigen Zu-
stimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft. 

3.  Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im elektronischen Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in 
den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien mit einem 
Hinweis auf ihr Inkrafttreten bekannt gemacht und treten - mit Ausnahme der Änderun-
gen nach Absätzen 4 und 5 - frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

4.  Änderungen von Regelungen zu den Aufwendungen und den der Gesellschaft, der De-
potbank und Dritten zustehenden Vergütungen (§ 41 Abs. 1 Satz 1 InvG) treten sechs 
Monate nach Bekanntmachung in Kraft, falls nicht mit Zustimmung der Bundesanstalt 
ein früherer Zeitpunkt bestimmt wird. Die Veröffentlichung erfolgt gemäß Absatz 3. 

5.   Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Sondervermögens treten sechs Mo-
nate nach Bekanntmachung in Kraft. Die Veröffentlichung erfolgt gemäß Absatz 3. 

6.  Die vorstehenden Absätze 3 bis 5 finden bei Spezial-Sondervermögen keine Anwen-
dung. 

§ 15  Erfüllungsort, Gerichtsstand 

1.  Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

2.  Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist der Sitz der Gesell-
schaft Gerichtsstand. 

 


